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Regeste

Asylverfahren (Übriges)

Erwägungen

E. 1
Das Revisionsgesuch wird gutgeheissen.

E. 2
Das Urteil E-1861/2020 vom 14. April 2020 wird aufgehoben und das
Beschwerdeverfahren wieder aufgenommen.

E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

E. 4
Dem Gesuchsteller wird vom Bundesverwaltungsgericht für das Revisionsverfahren eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 500.- ausgerichtet.

E. 5
Dieses Urteil geht an den Gesuchsteller, das SEM und die kantonale Migrationsbehörde.
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